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< /- < î

Gesetzgebender Rath, 23. Merz. '

(Fortsetzung.)

(Beschluß des Berichts der Finanzcommißion über die

Berrkauffe der Nationalgmer im Distt. Wiffisburg.

Hingegen glauben wir, daß, da schon seiner Zeit um
term >8. Okt., Sie P. G., gut befunden haben, daS

Schloß Wiflisburg selber, nebst dem Amphitheater eins-
weilen nicht zur Versteigerung zu bringen, so müssen,

um jenes für die Zukunft in verkäuflichem Stand zu er-
hallen, einige Grundstücke bey demselben gelassen wer-
den. Also lediglich aus diesem aber eben nicht unwich«
tigen Grund, schlagen wir Ihnen vor, die Güter von

1. Lranä und petit Liiaulet, 15 Posen Wiesen:
gesch. 12000, verk. 20000 übcrl. 8000 Fr.

2. Die Wiese u. Acker Verriers la I'our, worinn
der bekannte?ave mosque liegt: gesch. 2700, verk.

4zzo, überl. »650 Fr. —
ungeachtet dieses leztcre Grundstück, nach Besage der

leztern Botjchaft, bey einer neuen Versteigerung noch
au die 700 Fr. Mehrloosung darbieten dürfte, vor ein-
mal beyzubehalten, und zwar um so viel mehr, da ihr
gegenwärtiger Pachtzins 1272 Fr. abwirft, Per Zins des
Erlöses hingegen, auch jene vermuthliche Mehrloosung
mitgerechnet, zu 4. Prct. bloß 1002 Fr. betragen würde.

L. Aus dem Distrikt Peterlingen schlagen wir
Ihnen B. G. zur Genehmigung vor :

u.) Von denen zum Schloß Peterlingen gehörigen
Gütern und Nebengebäuden :

1. Ein kleiner Speicher:, geschäzt 400, verkaust 524,
überlöst 124 Fr.

s. Eine Wiese oder Bündte en Llos VjZnon, 4
Posen: gesch. 250, verk. 2?», überl. 60 Fr.

b. Das Domaine Monlagni, welches in mchrerest
partiellen Verkauffen also versteigert wurde:

" i. Das Schloß: geschäzt 6000 Fr.
l^e> ?rös às les fenêtres: i. 1». t. Pose:

gesch.''1200 Fr.
I.e?rès clsl'ànZ, 7. 4. 4. Posen: geschäzt ^

1200 Fr.
1.e?ààux lous le kour, 0. 4. Pss. gesch.

«o Fr. — Zusammen gesch. 848», verk. 5200, Min»
derloosung ,28a Fr.

2. I.e krèt cie la l^uinnat, 1. 2. Pos. ; gesch.

1200, verk. >222, überl. 22 Fr.
I.e?rès cle l3 Lran^e neuve, 4. 9. Pose»:

gesch. z ooo, verk. z 002, überl. 2 Fr.
4. I.e ?rès cle la vieille LranZe, 6. 4. Posen:

gesch. izoo, verk. 2022 überl. 522 Fr.
5. I.a(^enevnette,o.z. 4. Pos. : gesch. 25a, vert.

252, überl. 2 Fr.
6. I.e?rès äe Loulex. 10. 4.5. Posen: gesch»

1600, verk. 1652, überl. 52 Fr.
7.1.eLois âe Lonàtts?, s. 1». Pos. : gesch.

400, verk. 654, überl. 254 Fr.
8. f.e ?rès âe la ltoeketts?, x. 4. Posen:

gesch. 1200, verk. i6>o?nberl. 41» Fr.
». I.e ?rös äe karolies, 2. 10. s. Pss.: gesch»

lvoo, verk. 2080, überl. «ogo Fr.
io. I.e?rèsäelu Via?, 6.2. ;.Posen: geschäzt

2500 verk. 2600, überl. 100 Fr.
» r. l^e p-ittuà? âe I3 (^uin^uinuAzi, ». 0.4.

Posen: gesch. 110, verk. ; 16, üderlt 206 Fr.
12. I.es ?3tturiax âes àtes, 5 Posen, gesch.

50s, verk. L8->, überl. ;8c>Fr.
»I^es klitturà cies quatre ?o5ss, 4 Pos. :

gesch. Z2o, verk. 490, überl 170 Fr.
Diese sämmtlichen Verkäuffe b«e>en zwar bis auf

einen einzigen, jeder eine größere oder kleinere Ueberioo«

sung im Ganzen, aber dennoch eine kleine Mmderlvo»



sung von 80 Fr. dar, was uns aber nicht hindern kann,
den Verkauf eines Domains anzurathen, das schwerlich

a,iich in Zukunft bessere Kauflustige finden dürste. Haupt»
sachlich aber ist zu bemerken : daß laut cinmüthigem Zeug-
niß' der Kenner, das Schloßgebäude seiner Zeit aus

welchen Gründen ist uns freylich unbekannt), weit über

seinem wahren Werth geschäzl worden, einer - und an-
derscils daß der gesammte Pachtertrag dieses Domains

M auf nicht höher als 698 Fr. belaufen habe, und folg-
lich von dem Zins des Erlöses um 260 Fr. übertrosscn

wird. - ' -,ì -

Folgendes Gutachten der Fmanzcommlßion wird in
Berathung und hernach angenommen

V. Gesetzgeber! Die Verbalprozcsse und Berichte
über die Versteigerung verschiedener Ndtionalgütcr im
Cachvn Zürich geben folgendes Resultat:

I. Im Distrikt Usser:
4 Mannwerk Wiesen im Oberried: gesch. 1120,

verk. 974^4, miudergelöst 145 Fr. 4 btz.

II, Im Dist r ik t Re g e n st 0 r f.

1. 2 Inch. Reben zu Wipkingcn: gesch. 2720 verk.

z520, überl. 8oo Fr.
2. l 1/2'Mannw. Wiest zu Buchs : gesch. 640, ver-

kauft 1280, über!. 640 Fr.
z. z/i 6 Mannw. Wiesen daselbst: gesch. 108. 8

verk. 56, mindcrgel. 92 Fr. 8 btz.

III. Im Distrikt Grüningen.
Das Honeggersche Lehen zu Matten t Haus, Scheuer,

Speicher, Waschhaus, Kraut-und Baumgarten, ;
Iuch., 24 1/2 Maumm Wiesen, ao i/g Iuch. Ackw,

1? 7/8 Iuch. Weiden, 21 1/2 Iuch. Holz : nebst der

Alp Poo für zo Hauptvich: gesch. 29520 verkaust

ZZ64L überl. 41-g Fr.
IV.. I m Distrikt Meilen,

i Iuch. I 1/2 Vrl. Neben, 1/2 Vrl. rauhen Acker in

Küßnacht : gesch. 2400^,verk. 2280, mindergel. 120Fr.
V. Im Distrikt Andelfingcn.

1. i Mannw. Wiesen, 5 Iuch-Acker, 2 Vrl. Re-

Sen; Ganfischcs Lehen in Freyenstciu : gesch. 2864, ver.
kauft 2720, mindergel. l44^Fr.

s, 2 l/s Mannw. Wiesen, i Vrl. Angerte» 211/4
Iuch. Ackerfeld, Prl. Reben; Kellersches Lelzen bey

Buchgesch. 2OVZ verk. 2000, mindergel. z Fr.
Vvm Wylcr-Lehen bey Buch an mehrern Stücken :

2-Mannw. Wiesen, 1 Iuch. - Vrl, Acker, 2 Juchart
Reben, l 1/2 Iuch. Hoiz: gesch. 1600, verkauft2,76,
überl. 576 Fr.

44 Von à demselben an mehreren Stücken:.!

Mannw. Wiese, 6 1/2 Iuch. Acker: gesch. 1196, ver?.

1728 überl. 5Z2 Fr.
5. Von ebendcms. an mehrern Stücken: ; Mannw.

Wiesen, 6 Iuch. Acker: gesch. 1152, verk. 2814. 4,
überl. 1662 Fr. 4 btz.

6. 4 Iuch. 2/4 Acker von eben demselben an mehrem
Stücken: gesch. 150, verk. z8z.6, überl. 2zz Fr, 6 btz.

7. i 1/2 Inch. Acker von eben demselben : gesch. -92,
verk.-z z â, über!.-144 Fr.

'

8. 1/4 Acker von demjelben Lehen: gesch. Z2 verk.

z8. 4, überl. 6 Fr. 4 btz.

9. 6/4 Ackèr von demselben Lehen : gesch. izc>, verk.

l6l. 6,überl. ;l Fr. 6 btz.

10. 2 Iuch. Acker, von demselben Lehen: gesch. 190/
verki Z 2o, überl. i;c> Fr.

VI. Distrikt Winterthur.
l. - Mannw., der Einfang bey der, Neuwiese: ge-

schäzt 960, vcrk. 2240, überl 1280 Fr.
2i r 1/2 Mannw. Wiesen neben dem Einsängst: ge->

schäzt 1200, verk. 2izS, überl. 9Z6 Fr.
Z. z/4 Bundt: gesch. 400, verk. 824, überl. 424 Fr.
4- » Mannw. z/4 Wiese, (Brüelwiese) : gesch. 2560,

verk. 4800, überl. 2240 Fr.
5. i 1/2 Iuch. Acker beym Kndenhaus: gesch. 43->,

verk. li2o, überl. 640 Fr.
6. 2 1/2 Inch.'Acker Ebendaselbst: gesch. 880 vcrk.

208 r. 6 überl. l20l Fr. 6 btz.

7. z 1/2 Mannw. Wiest (die Nubwiest) bey Töß:
gesch. 2560, verk. 4600, überl. 2040 Fr.

8. 2 1/2 Iuch. Acker im Tösftld an zwey Stücken :
gesch. 960, verk. 1462. 4, 7''erl. 502 Fr, 4 btz.

' y. t/4 Acker ebendaselbst: gesch. 480, verk. 766. 4,
überl. 286 Fr. 4 btz.. —Alle diese Güter gehörten zum
ehemaligen Amt Winterthur.

VII. Distrikt Elgg.
r 1/2 Mannw. Wiesen (das Weibelgnt) im Turben,

that : gesch. 560, verk. 496 mindergel. 64 Fr.
VIII. Distrikt Bulach.

; Inch. Acker und 2/4 Wiesen (das Weibelgnt) zu

Olelfiugen : gesch. 576 vcrk. 480, mindergel. 96 Fr.
IX. Distrikt Zürich.

1. 2 1/2 Manw. Wiese (die Lehnwicse) in Allstätten
gesch. 800,verk. 976, überl-<176 Fr.

2. l Iuch. 2/4 Reben, z Inch, z 1/2 Acker, 4
Mannw. 2/4 Wiesen, 2 Iuch. Holz in Riespach, gesch.

8480, vcrk. 8800 überl. Z20 Fr.
Von den vberwähntrn Verkäuffcn tragen wir Ihnen

Bürger Gesetzgeber an, so fort zu genehmigen: diesem-



den aus den Distrikten Meilen, W i nt e r t h u r nnd

Cl Kg: ausdemDistr. NegenstorfNr. i und 2:
aus dem Distrikt A n d elfin ge n alte, mit Ausnahme

von Nr. s. : und endlich aus dem Distrikt Z à r i ch N. r.
da sich, zumal bey denen aus dem Distrikt W t nte r.

thur ein sehr vortheilhafter Verkaufspreis darbietet;
die geringe Hinterloosung von zwey andern dieser Ver.
käuffe hingegen als genugsam motivirt zum Vorschein

kömmt. Dagegen haben wir einswcilen noch-zurükbehal.

ten : die Versreigernngsberichte aus den Distrikten U st e r,
Grün in g en und Bülach; aus dem Distrikt Ne-
g e n st 0 rf Nr. ; aus dem Distrikt A n d elfi n g en

Nr. 2. : und aus dem Distrikt Zürich ebenfalls N. 2.

um durch eines unserer Mitglieder in Betreff derftlden
nähere Berichte einzuziehen ; da uns bey einem derselben

die Verschiedenheit der Güter - Angabe in dem Versteige,

rungsbericht von derjenigen in dem ehemaligen Versteige-

rungs - Tableau bey einem andern die geringe Ueberloo-

sung, und bey den übrigen vollends die Hinterloosung
gegen dem Schatzungswerth, befremdend vorkommen

mußte.

Unverkauft geblieben sind von denen seiner Zeit aufs
Tableau gebrachten, und von Zhnen B> G. zu verstei-

gern bewilligten Nationalgütcrn im Canton Zürich:
1. Das Schneidersche Lehen zu Frauenstein: gesch,

für -888 Fr.
2. Das Schloßdomaine Hegi: gesch. 4Z869 Fr.
z. Das Amthaus Winterthur: gesch. r 1200 Fr.
4- Die Weibclgüter zu Brütten: gesch. 2240 Fr.
9. Das Lehen der Wittwe Adegg zu Wipkingsn:

gesch. 2966 Fr.
6. Der Eberlische Lehen zu Ehrlenbach : geschäzt für

2ßoc> Fr.
7. 40 Inch. Ackerfeld zu Wytikon: gesch. 4840 Fr.
8. Das Zanggersche Lehn zu Noßikon: gesch. 244? Fr.
9. Das Honeggee Lehn im Neuhans : — 2047; Fr.

Zurükgezogen vom Tableau wurden, wegen einswei-
tiger Ansprachen der Gemeindskammer von Zürich :

1. DasSchloßdomame Kyburg: gesch. 18046 Fr.
2. Das Cappeler-Hof-Amthans in Zürich: gesch.

?.z6o Fr.
Das Marstallgebände daselbst : gesch. 4,60 Fr.

And wegen ähnlichen der Gemeinde S ch afha u se n:
4. Das Schafhauftr Amthaus in Zürich: geschäzt

9üvc> Fr.

Die Constitutivnscommißion erstattet über das Begeh,

ren des Cant. Gerichts von Zürich, seine Bezahlung wäh,
rend der Besitznahme des Cantons durch die Oestreicher

betreffend, einen Bericht, der für z Tage auf den Canz-,
leytisch gelegt wird.

Die UnterrichtseomMißion räth zu folgender Br>-
schast an den Voll;. Rath welche angenommen wird :

Bürger Vsllz. Räthe Aus mitkommender an den

gesetzgebenden Rath gerichteten Vorstellung der Bürger
von Ober - und Unter- Crcuzlen iin Sonncnberg, und in
der vorderen Häppnr im Distr. Grüningen, Ct. Zürich, '

ersehen Sie, daß diese zu Oetweil kirchgcnößigen, aber

zur Cwilgcmeinde Eßlingen gehörenden Bürger» aus nicht
verwerflichen Gründe» wünschen, am gleichen Ort zu-

gleich Kirch - nnd Civilgemeindgcnossenzu seyn; daß sie

ferner wünschen, mit Oetweil auf diese Art vereint zu

werden, und daß ihnen auch ihr Antheil an dem Ge-
meindgiit zu Eßlingen herausgegeben.werde, damit sie

solchen dem Gemcindgm zu Oetweil übergeben können.

Ehe der gesetzgebende Nach über diesen Wunsch der

Bürger aufOber- und UnterCreuzlen entscheidet» bedarf
er darüber die Erklärung der Gemeinde Eßlingen, uns
ladet Sie daher ein, B- Vollz. Räche, dasselbe einholen'
zn lassen und dem gesetzg. Rath alsdann mitzutheilen.

Die gleiche Commißisn erstattet folgenden Bericht,
der für ; Tage auf den Canzleytifch gelegt wird:

B. G. Ihre Unterrichtscommißlon, der Sie die

Botschaft des Vollz. Raths vom -8. d. M. überwiesen, '

durch welche derselbe anträgt, das ehmalige Zeughaus-'
lein in der Gemeinde Schwytz, ein Nationalgebäude,-
daS öde und ungebraucht ist, der Schule zu Schwytz',
zu überlassen hat nicht das geringste Bedenken finden '

können, diesem Antrage zu entsprechen. Wenn es auch

nicht der Fall seyn sollte, daß dieses unbedentendc und

zum Theil rninirte Gebäude, zu leder andern Bestimm

mung unbrauchbar wäre, so könnte es doch wohl zu'
keiner edleren und freundlicheren verwandt werden.-

Der Schulralh der Gemeinde Schwytz sagt in einer Zu-'
schrift an den Minister der Wissenschaften:

»Dieses um seiner bequemern Lage willen erwünschte-

Gebäude, ließe sich durch Unkosten, zu welchen wir'
uns nach vielen andern auch noch gerne entschließen'

würden, zu einem Schuihause mit 4 geräumigen Zim--
mern einrichten, und so würde dieses schlechte und un-'
ansehnliche Gebäude von 2 Stockwerken, eine nützliche-

Bestimmung erhalten ohne daß dem Staate dadurch!
der geringste Schaden zugefügt würbe."

Eure Commission räch euch folgendes Dekret ak> : '



Der gesttzg. Rath Auf die Botschaft des Vollz.
RachS vom 18. Merz und »ach angehörtem Bericht

semer Commißivn deS öffentlichen Unterrichts;
verordnet:

Das Nationalgcbäude in der Gemeinde Schwvtz, C.

Waldställen, das ZeughäuSlein genannt/ ist dicftr
Gemeinde zu Einrichtung eines neuen Schulgebäu.
des überlassen.

Die ttluerrichtccommißlvn räth zu folgender Botschaft

an dc» Vollz. Räch / weiche angenommtn wird :

B. Vollz. Rathe! Sie fordern in einer Botschaft

vom >8. Merz die Berechtigung/ den» B. Franz Tann
gewesenem Benedittmecmönch zu BeltenZ/ ein für alle-

mal eine Aussteuer von ?6 Dnploncn auszahlen zu kön-

vcn/ weil er nun in Spanien als Fcldprcdiger dienen

wird und eines beträchtlichen Reifegelbs bedarf. Der
gesttzg Rath steht aber in der Ueberzeugung / daß ein

ausgetretener Ktcstergeistlicher «tir so lange eine Pension

vom Staat zu fordern berechtigt ist/ bis er eine an-

dere zweckmäßige Versorgung erhält / wie auch wirklich

Ihr Beschluß vom 14. Ienncr/ der dem B. Tatti eine

Pension von i6 Dnploncn fcstsezt/ diese Bedingung

sehr bestimmt enthalt. Da nun also der Fall dieser

Bedingung bey dem B. Aatti eintrat und er eine vor-

cheilhaste Versorgung erhalten hat/ durch welche er sich

den zu seiner Reise nöthigen Vorschuß ohne Schwicng-
keil zu verschaffen im Staude seyn wird/ ft glaubt der

gesttzg. Rath/ habe der Staat bey seiner gegenwärtigen

Erschöpfung/ einstweilen keine weitere Verbindlichkeit

gegen den V. Tatti/ und also fty nicht der Fall vorhan.

den/ dem Begehren Ihrer Botschaft zu entsprechen.

Die Unlerrichtscommißion erstattet über die verlangte

Kirchcntrennuog der Eemrinde Ennctbürgen von Buochs

«iacn Bericht, der für ; Tage auf den Canzleytlfch ge-

legt wird:
Die Finanzcommißion räth zu folgender Botschaft an

den Vollz. Rath/ welche angenommen wird:
B. Vollz, Räche! In einer Botschaft vom 18. Wein-

mvnat iLoo, den Gegenstand eines endlichen Entschei-

des über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der bekannten

Gülerveräusserung der ehemaligen Fürst Aeblischen Re-

gierung des Stifts St. Gallen betreffend/ schien es

dem gesttzg. Rath zu richtrger Erörterung der vorliegen,

den Frage nichts minder als gleichgültig zu seyn / genau

zu wissen: » Welche Formalitäten unter der ehemaligen

Herrschaft des Abts und Convents von St. Gallen

durchaus erforderlich gewesen seyen/ um dergleichen

Veräußerungen der Gvttlsyaicsgüter gültig zu machen.«

Dieser wesentliche Punkt wird in denjenigen Erläutern»,
gen des B. Reg. Statthalters und der Verw. Kamme»
des Cantons Sentis/ welche Sie Ihrer Botschaft vom
-4. Hornmig iezthm beygefugt haben nicht hinlänglich
aufgeklärt. (Die Forts folgt.).

Kleine Schriften..
Ueber die Viehseuche/ihre Kenn zeichen,

Mittel derselben vorzubeugen und
die Krankheit zu heile n/ für Vieh be.
fitzer und uogeiehrte Aerzte. Ver«
faßt von Friede. Aeby von Kirchberg/
Lxpert värärinsire, gew. Ober-Viehinspektor des

obern Aergäus und Emmenthals und ehmalS Mitgl.
der Sanilätscvmmißion zu Bern. 8. Bern.
>8 01. S. Z2.

Der Vf. hat unter Bourgelat in Lyon studirt / feine
praktischen Kenntnisse au, Reisen erweitert/ und er war
von der ehmaligen Bernerrcgierung als Odcr-Viehinspek«
tordes obern Argau und Emmenthals angestellt/ auch
seither von der VerwallmigSkammcr bey der im J. 1798
herrschenden Viehseuche der SanitätScommißion bey»

geordnet worden. — Seine vorliegende Schrift zeugt
von sehr guten Kenntnissen und von aufgeklärten mcdici.
Nischen Begriffen. Ihr Zweck geht dahin, die Ursachen
der Viehseuche/ ihre Kennzeichen und die Mittet der.
selben vorzubeugen / ausctnander zu setzen und zugleich
Anweisung zu gebe»/ wie die Vieheigenthümer ihr Vieh
gesund erhallen und das Kranke auf eine zweckmäßige

Art behandeln müssen. „Die Befolgung seines Versah-
rens —k behauptet er — würoe die Verbreitung der
Krankheit wirksam hindern / ein grosser Theil des kran, -

ten Vlehes geheilt, und das gesunde vor Ansteckung ge»
sichert werden; auch die Virhbesitzer würden / bey einem
Ausbruche des Uebels nicht mehr zweifeln müssen / ob sie

sich mehr vor dem Uebel selbst, oder vor den Polizevreglc«
inenten / die hie und da bestehe»/ fürchten sollen/ deren

Anwendung in solchen Fällen oft verderblicher alS dir
Krankheil selbst ist/ wo/ statt die Heilung der Krankheit
durch geschickte Anwendung der Kunst zu versuchen / die

Möglichkeit derselben geradezu geläugnct/ „nd der Aus.
breitung der Krankheit durch Niederschlagung alles Vie»
hes, welches nur in einigem Verdacht der Krankheil ste«

het / zuvorzukommen befohlen ist. "
Es sind besonders die diätetischen Regeln, die der Äf.

über Wartung und Behandlung des Vlehes mittheilt,
überaus zweckmäßig und der allgemeinsten Aufmerksam«^
toit zu empfehlen.
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